




34

�Ç�¤Fotoveröffentlichung auf der Vereinswebsite

	· 	Angelegenheit mit erheblicher Bedeutung, daher Einwilligung 
beider sorgeberechtigter Elternteile erforderlich

	· 	wenn das Kind ausreichend einsichtsfähig ist, braucht es 
zusätzlich dessen Einwilligung
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Social-Media-Plattformen 
datenschutzgerecht nutzen?

Die Nutzung von Social-Media-Plattformen ist weit verbreitet, aber 
mit großen Risiken für die Privatsphäre verbunden – nicht nur für Kin-
der und Jugendliche. Auch wenn es mit der alltäglichen Lebens- 
wirklichkeit im Widerspruch steht: Eine datenschutzkonforme Nut-
zung von Social Media ist praktisch nicht möglich; auch die Daten-
schutzaufsichtsbehörden raten von der Nutzung für Vereine und  
andere Organisationen ab. Damit ist der Betrieb einer Social-Media-
Präsenz für Verantwortliche weiterhin mit Unsicherheit verbunden. 
Sollten Verantwortliche dennoch eine Social-Media-Präsenz betrei-
ben und/oder per Social Media mit Nutzenden kommunizieren,

	· braucht es für die Veröffentlichung von Fotos/Videos von Minder-
jährigen unbedingt die Einwilligung des Kindes und beider sorge-
berechtigten Eltern (Recht am eigenen Bild, Angelegenheit von 
erheblicher Bedeutung);
	· sollte die Kommunikation auf das Nötigste beschränkt und alter-
native Kommunikationswege angeboten werden;
	· sollten dort Datenschutzinformation angeboten werden, auch über 
die Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit, die der 
Verantwortliche mit dem Betreibern der Social-Media-Plattform  
abschließen muss.

Handlungsempfehlung: Auch wenn Social Media für viele 
Menschen, besonders Jugendliche, alltäglich ist, sollte sehr 
kritisch geprüft werden, ob eine Präsenz dort für die Vereins-
arbeit notwendig ist und die Risiken für die Privatsphäre zu 
rechtfertigen sind. 

Messenger-Dienste 
datenschutzgerecht nutzen?

Messenger-Dienste spielen für die Kommunikation im Verein, beson-
ders in der Jugendarbeit, eine wichtige Rolle, auch wenn sie bei führen-
den Anbietern mit hohen Risiken verbunden sind.

Handlungsempfehlung I: Verwendung von datenschutzfreund-
lichen Messenger-Diensten.

Handlungsempfehlung II: Nutzt ein Verein Messenger-Dienste 
für die Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen unter 16 
Jahren, braucht es wegen der Intensität der Verarbeitung zwin-
gend die Einwilligung beider Eltern. Es sollten möglichst daten-
sparsame Voreinstellungen gewählt werden (z.B. keine Profil- 
bilder anzeigen, automatisches Löschen der Nachrichten), und es 
sollte immer eine alternative Möglichkeit der Kommunikation 
aktiv angeboten werden.

Datenschutzrisiken populärer Messenger-Dienste
	· Sammeln personenbezogene Daten zu kommerziellen 
Zwecken 
	· Kopieren der Kontakte aus dem Adressbuch
	· Telefonnummern, Profilbilder öffentlich zugänglich
	· Verarbeiten Standort-Daten
	· Verarbeiten Status-Daten (online, gelesen) 
	· Speichern Metadaten
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Eine Ausnahme sind Beratungs- und Präventionsangebote, die sich 
direkt an Jugendliche richten und den Kontakt möglichst niedrig-
schwellig gestalten wollen. In diesen speziellen Fällen könnte die  
elterliche Einwilligung entbehrlich sein. Als Rechtsgrundlage wären 
der (rechtlich rein vorteilhafte) Vertrag oder ein berechtigtes Interesse 
zulässig.
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Glossar

Angelegenheiten des 
täglichen Lebens/von 
erheblicher Bedeutung: 
Hier unterscheidet sich, 
ob bei getrennt lebenden 
Eltern mit geteiltem 
Sorgerecht die Zustim-
mung des Elternteils 
reicht, bei dem sich das 
Kind regulär aufhält 
(tägliches Leben), oder ob 
beide Elternteile zustim-
men müssen (erhebliche 
Bedeutung). Die Abgren-
zung ist nicht eindeutig, 
ebenso der Nachweis, der 
vom Verantwortlichen 
ggf. durch einen jährlichen 
Auszug aus dem 
Sorgerechtsregister 
geprüft werden muss. 

Besondere Kategorien 
personenbezogener 
Daten: Nach Art. 9 der 
DSGVO sind bestimmte 
personenbezogene Daten 
besonders schutzwürdig 
und dürfen nur unter ganz 
bestimmten Bedingungen 
verarbeitet werden. Dazu 
gehören (unter anderem) 
Daten zur ethnischen 
Herkunft, zur Religion 
sowie Daten mit 
Gesundheitsbezug und 
Bezug zur Sexualität.

Betroffene Personen: 
Personen, deren Daten 
verarbeitet werden 
(DSGVO).

Betroffenenrechte: 
Die DSGVO regelt in  
Art. 15, dass den 
Betroffenen eine Reihe 
von Rechten gegenüber 
den Verantwortlichen 
zusteht, darunter die 
Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Einschrän-
kung der Verarbeitung 
und Löschung ihrer 
personenbezogenen 
Daten, sowie das Recht 
auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung. Diese 
Rechte werden ergänzt 
durch die Informations-
pflichten des Verantwort-
lichen gegenüber den 
betroffenen Personen.

Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO): 
EU-Verordnung regelt die 
Verarbeitung von 
personenbezogenen 
Daten durch private 
(z. B. Unternehmen) und 
durch öffentliche (z. B. 
Behörden) Stellen in der 
gesamten EU. Für manche 
Bereiche können die 
Mitgliedsländer eigene 

Regelungen treffen. Die 
DSGVO soll personenbe-
zogene Daten schützen 
und gleichzeitig den 
Datenverkehr ermögli-
chen.

Datenverarbeitung: 
Umgang mit personen- 
bezogenen Daten 
(erheben, organisieren, 
speichern, bearbeiten, 
löschen, veröffentlichen … ).

Dienste der Informations- 
gesellschaft: 
Online-Angebote, die sich 
nur gegen Bezahlung 
oder Preisgabe der 
eigenen Daten nutzen 
lassen, wie Streaming-
dienste oder Social-Media- 
Plattformen. Richten sie 
sich direkt an Minderjähri-
ge, braucht es bis zum 
16. Lebensjahr die 
Zustimmung der Eltern 
(Art. 8 DSGVO).

Einwilligungsfähigkeit: 
Die Fähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen, in die 
Verarbeitung sie 
betreffender personen-
bezogener Daten 
einzuwilligen, hängt von 
individuellen Verständnis-
horizont und von der Art 

der Datenverarbeitung 
sowie den damit 
verbundenen Risiken ab. 
Es gibt keine festen 
Altersgrenzen. 

EU-Grundrechtecharta 
(GRCh): Darstellung der 
Grund- und Menschen-
rechte innerhalb der EU. 
Art. 8 befasst sich mit 
dem Schutz der personen- 
bezogenen Daten, Art. 24 
mit den Rechten von 
Kindern.

Geschäftsfähigkeit: 
Fähigkeit, wirksam 
Verpflichtungen aus 
Rechtsgeschäften 
einzugehen. Kinder unter 
sieben Jahren sind nicht 
geschäftsfähig, Sieben- 
bis Siebzehnjährige sind 
beschränkt geschäfts- 
fähig (§ 104 ff BGB). Die 
Geschäftsfähigkeit 
unterscheidet sich von der 
Einwilligungsfähigkeit.

Personenbezogene 
Daten: Daten, die sich auf 
eine bestimmte natürliche 
Person beziehen. Auch 
Pseudonyme, Nutzerna-
men oder ähnliches sind 
personenbezogene Daten, 
wenn sie Rückschlüsse 

auf die konkrete Person 
zulassen.

Rechtlich lediglich 
vorteilhafte Verträge: 
Verträge, durch die eine 
minderjährige Person 
ausschließlich rechtliche 
(nicht zwingend materielle) 
Vorteile erlangt (§ 107 
BGB). Sie bedürfen nicht 
der Zustimmung der 
Sorgeberechtigten und 
sind in der Praxis sehr 
selten.

Recht am eigenen Bild: 
Ausprägung des 
allgemeinen Persönlich-
keitsrechts, geregelt im 
Kunsturhebergesetz. 
Abgebildete Personen 
sollen grundsätzlich selbst 
über die Veröffentlichung 
der Bilder bestimmen  
können.

Rechtsgrundlage:  
Die DSGVO bestimmt, 
dass für jede Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten eine Rechtsgrund-
lage erforderlich ist, und 
sieht sechs mögliche 
Rechtsgrundlagen vor 
(Art. 6). Vor Beginn der 
Verarbeitung muss der 
Verantwortliche entschei-

den, auf welche Rechts-
grundlage die Verarbei-
tung gestützt werden soll, 
und den entsprechenden 
Vorgaben folgen.

Verantwortliche: 
Personen oder Organisa-
tionen, die über die 
Verarbeitung von 
personenbezogenen 
Daten entscheiden.

UN-Kinderrechts- 
konvention: Weltweite 
Standards zum Schutz 
der Rechte von Kindern, 
auf die sich die Vertrags-
staaten verpflichtet 
haben. Art. 12 beschreibt 
das Recht der Kinder 
darauf, dass ihr Willen 
berücksichtigt wird; 
Art. 16 beschreibt das 
Recht auf Achtung des 
Privat- und Familien- 
lebens.

Zweckbindung: 
Personenbezogene Daten 
dürfen nur zu festgelegten, 
eindeutigen und legitimen 
Zwecken erhoben und 
verarbeitet werden 
(Art. 5 Abs. 1 DSGVO).
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